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https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=624869364E756C48376B673D


Erlass „Einsatz von Bild und Tonaufzeichnungsgeräten gem. § 54 Abs. 6 und Abs. 7a SPG“

–





solange dies (…) im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit (…) erforderlich und verhältnismäßig ist (G

–



Eingabegebührenverordnung mit € 50.

„Finanzamtszahlung“ zu überweisen. Als Empfänger ist das Finanzamt Österreich 

Abgabenart „EEE Beschwerdegebühr“, das Datum des Bescheides als Zeitraum und der 



„Finanzamtszahlung“ verfügt, kann das eps

Handbuch „
“.

Datum/Zeit 2025-11-18T09:25:52+01:00

Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-07,OU=a-sign-corporate-07,O=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 2052038352

Prüfinformation

Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behörde/Dienststelle erfolgen.

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.


